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Beschluss 

Beschluss-Nr.:   SR-30/2023/5.8Ö  
 

zur Sitzung beraten:  
 

Verwaltungsausschuss  Vorberatung  22.02.2023  öffentlich  

Stadtrat  Entscheidung  23.03.2023  öffentlich  

 
 
Gegenstand der Vorlage:   Überführung des historischen Archivs der Stadt 

Olbernhau an das Kreisarchiv des Landratsamtes 
Erzgebirgskreis 

 

Gesetzliche Grundlage:    § 28 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO 
 

 

Vorlage wurde erarbeitet von:  Hauptamt, Flor, Benjamin 

 
 

Vorlage wurde beraten mit: Bürgermeister 
Ältestenrat 

 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
wurden dazu bereits gefasst: keine 
 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
sind aufzuheben:   keine 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat der Stadt Olbernhau beschließt die Überführung des historischen Archivs der Stadt Olbernhau 
an das Kreisarchiv des Landratsamtes Erzgebirgskreis und beauftragt den Bürgermeister mit dem 
Abschluss eines entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrages und die notwendigen Haushaltsmittel in 
den Doppelhaushaltes 2023/2024 aufzunehmen. 
 
 
II. Begründung 
Die Stadt Olbernhau unterhält ein eigenes historisches Archiv. Durch den Weggang der ehemaligen 
Archivarin Frau Müller ist die Stelle derzeit unbesetzt. Das Sekretariat des Hauptamtes hat die Aufgaben 
des Verwaltungs- bzw. Zwischenarchivs übernommen. Aufgrund der Fachkomplexität zur Unterhaltung des 
historischen Archivs war es bislang nicht möglich, eine geeignete Fachkraft zu finden.  
 
Weiterhin werden an dem historischen Archiv klimatische und räumliche Anforderungen gestellt, die wir 
derzeit nicht erfüllen können. Hinzu kommt, dass wir mit Schreiben des Kreisarchivs vom 10.10.2022 
aufgefordert wurden, entsprechende Bestände aus den Ortschaften (ca. 73 lfd. Meter) in unser historisches 
Archiv zu überführen. Damit würden unsere räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen. 
 
Aus diesen Gründen schlägt die Verwaltung vor, das historischen Archiv der Stadt Olbernhau an das 
Kreisarchiv zu überführen. Voraussetzung wäre der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, wie 
er in der Anlage beigefügt ist.  
 
Die Unterhaltung des historischen Archivs der Stadt Olbernhau im Kreisarchiv kostet 115 EUR pro lfd. 
Meter. Die Stadt Olbernhau würde einen Bestand an 185 lfd. Meter überführen. Mit dem bereits im 
Kreisarchiv vorhandenen Bestand kämen jährlich ca. 30 TEUR (enthalten im Produkt 111601 im Konto …) 
an Kosten auf Stadt zu. Damit würde aber der historische Bestand der Stadt Olbernhau aufgrund der 
klimatischen, räumlichen und personellen Ausstattung des Kreisarchivs langfristig gesichert und die 
Einsichtnahme jederzeit gewährleistet.  
 



 

«voname»   2 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzl. Anzahl der Mitglieder 20 
davon anwesend 17 

Ja-Stimmen 16 

Nein-Stimmen   1 
Stimmenthaltungen   0 
Befangenheit   0 
 
 
III. tatsächlicher Beschluss 
Der Beschluss entspricht dem Beschlussvorschlag. 
 
 
IV. Beurkundung 
Olbernhau, den 23.05.2023 
 
 
 
 
Jörg Klaffenbach     Sarah Oestreich 
Bürgermeister   (Siegel)   Schriftführerin 
 
 
 
 
Anlagen zur Beschlussvorlage: 

1. Schreiben des Kreisarchivs vom 10.10.2022 
2. Anschreiben Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 19.10.2022 
3. Entwurf öffentlich-rechtlicher Vertrag 
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